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Das Erbe sichern –  
den Nachlass verwalten
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Wenn jemand verstirbt und dadurch seinen Ehe-
partner und die leiblichen Kinder hinterlässt, ent-
steht zwangsläufig eine Erbengemeinschaft, die 
aus den gesetzlichen Erben besteht. Das bedeutet 
im Klartext: Der Nachlass gehört allen gemeinsam. 
Niemand kann über einzelne Nachlassgegenstände 
allein verfügen. Auf individuelle Interessen nimmt 
das Gesetz keine Rücksicht.

Beabsichtigt zum Beispiel ein Miterbe, das Fa-
milienheim zu veräußern, müssen sich auch die 
übrigen Erben damit einverstanden erklären. Jeder 
Miterbe, egal, wie hoch sein Erbanteil ausfällt, muss 
zustimmen. Andererseits kann aber auch jedes Mit-
glied der Erbengemeinschaft sein Veto gegen die-
ses Vorhaben einlegen. Die Praxis legt offen, dass 
der Zoff ums Erbe geradezu programmiert ist. In 

Joachim Merkl

Testamentsvollstreckung  
      und Nachlasspflegschaft
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einem oftmals unversöhnlich ausgetragenen Streit 
zwischen den Erben bleiben die Interessen des 
Verstorbenen weitestgehend auf der Strecke. Dabei 
wäre es für den Erblasser oder die Erblasserin ein 
leichte Übung, für klare Verhältnisse zu sorgen.

Wer seine nächsten Angehörigen als gesetzliche 
Erben sehen möchte, braucht sich keine großen Ge-
danken über die Zeit nach seinem Tod zu machen. 
Soll aber das Vermögen in die richtigen Hände 
fallen, muss der Erblasser bereits zu Lebzeiten aktiv 
werden. Will er verhindern, dass die gesetzliche 
Erbfolge gilt, muss er seine abweichende Meinung 
unbedingt äußern. Soll heißen: Er muss seinen letz-
ten Willen unbedingt zu Papier bringen. Dies kann 
entweder durch ein Testament oder durch einen 
Erbvertrag geschehen.   

https://www.biallo.de/recht-steuern/news/gesetzliche-erbfolge/
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Doch die meisten Bundesbürger verkennen diese Problematik. Denn Recherchen des Informationspor-
tals Statista belegen, dass die Deutschen in der überwiegenden Zahl Testamentsmuffel sind. Lediglich 
20 Prozent von ihnen besaßen Ende August 2022 ein aktuelles und rechtsgültiges Testament. Im selben 
Jahr standen dem knapp 130.000 steuerpflichtige Erbfälle gegenüber. Dabei hätten „Testamentsver-
weigerer“ allen Grund, mit ihrem eindeutig geäußerten letzten Willen für Klarheit und Transparenz bei 
der Verteilung des Nachlasses unter den Erben zu sorgen.

Doch mit einem Testament allein ist es in der Regel noch nicht getan, um Zwistigkeiten und Ränke-
spielen einen Riegel vorzuschieben. Denn was soll passieren, wenn sich die Erben dennoch um den 
Nachlass streiten, obwohl der Verstorbene seinen letzten Willen nach bester Überzeugung unmissver-
ständlich formuliert hat? Wenn jeder für sich den Inhalt des Testaments nach eigenem Gutdünken und 
individuellem Interesse interpretiert.

„Testamentsvollstreckung“ heißt das magische Wort, um Nachlassprobleme im Keim zu ersticken und 
Zoff um das „goldene Kalb“ unter den künftigen Erben zu unterbinden. Nach dem Gesetz führt der 
Testamentsvollstrecker den letzten Willen des Erblassers aus. Insbesondere ist er dazu berechtigt, den 
Nachlass zu verwalten (§§ 2203 2205 BGB).

Um einen Nachlass zu betreuen, gibt es zwei Möglichkeiten: die Testamentsvollstreckung und die Nach-
lasspflegschaft. Beide Varianten verfolgen unterschiedliche Ziele und sind folglich jeweils von anderen 
Voraussetzungen abhängig.

Durch eine Testamentsvollstreckung nimmt der Erblasser auch nach seinem Ableben Einfluss auf die 
Abwicklung seines Nachlasses. Während der Erblasser den Testamentsvollstrecker durch entsprechende 
Anordnung einsetzt, wird der Nachlasspfleger vom Nachlassgericht bestellt.

Welche Formen der Nachlassverwaltung gibt es?

Tipp: In einem gemeinsamen Testament legen Eheleute und eingetragene Lebenspartner 
ihren beiderseitigen letzten Willen nieder. Das sogenannte Berliner Testament ist eine 

besondere Form des gemeinschaftlichen Testaments und ein beliebtes Modell. Doch diese 
Form des Testaments birgt auch Konfliktpotenzial und ist nicht frei von Risiken.

https://www.biallo.de/recht-steuern/news/berliner-testament-gestaltung-und-risiken/
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Wer nach seinem Ableben Streit unter den Erben vermeiden will, kann als Person seines Vertrauens 
einen Testamentsvollstrecker bestimmen, der über seinen letzten Willen wacht. Der Testamentsvollstre-
cker fungiert gewissermaßen als verlängerter Arm des Erblassers, indem er dessen Weisungen befolgt 
und durchsetzt – notfalls sogar gegen den Willen der Erben. Durch eine Testamentsvollstreckung nimmt 
der Erblasser auch nach seinem Ableben Einfluss auf die Abwicklung seines Nachlasses. Testamentsvoll-
strecker können durch Testament oder Erbvertrag eingesetzt werden. Will oder kann sich der Erblasser 
zu Lebzeiten nicht auf eine bestimmte Person als geeigneten Testamentsvollstrecker festlegen, kann er 
die Entscheidung darüber auch dem Nachlassgericht überlassen. Dies muss er aber dann auch klipp 
und klar anordnen.

In seinem Testament kann er die Tätigkeit des Testamentsvollstreckers genau bezeichnen. Bleibt dieser 
Punkt offen, so hat der Testamentsvollstrecker den Nachlass zu verwalten, den letzten Willen des Erb-
lassers oder der Erblasserin durchzuführen und für die Auseinandersetzung des Nachlasses unter den 
Erben zu sorgen. Zum Zweck einer ordnungsgemäßen Verwaltung darf der Testamentsvollstrecker das 
Erbvermögen in Besitz nehmen, den Nachlass zu Geld machen und sich sogar verschulden, soweit das 
erforderlich ist.

Bevor der Testamentsvollstrecker tätig werden kann, erklärt er gegenüber dem Nachlassgericht, dass er 
das ihm übertragene Amt annimmt. Zu Beginn seiner Arbeit erstellt er zunächst ein Nachlassverzeichnis. 
Dort werden alle Werte aufgeführt, die zum Erbvermögen gehören.

Zu den weiteren Pflichten des Testamentsvollstreckers siehe unter „Wozu ist der Testamentsvollstrecker 
verpflichtet?“

Was bedeutet  
Testamentsvollstreckung?

Andrii Yalanskyi / Shutterstock.com  
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Es gibt zwei Arten der Testamentsvollstreckung, und zwar 

•  die Abwicklungsvollstreckung: Hierbei wickelt der Testamentsvollstrecker den Nachlass unmittelbar 
ab. Zunächst sichtet er die Erbmasse und verteilt sie anschließend nach den testamentarischen Vorga-
ben an die berechtigten Erbe. In aller Regel wird der Nachlass auf diese Weise kurzfristig abgewickelt, 
denn die Tätigkeit des Testamentsvollstreckers beschränkt sich auf die reine Verteilung des Erbvermö-
gens. Die Abwicklungsvollstreckung endet, wenn die Erben die fällige Erbschaftsteuer an den Fiskus 
bezahlt haben. 
 
Wenn Sie sicherstellen wollen, dass Ihr Nachlass nach Ihrem Willen abgewickelt wird, wählen Sie in 
Ihrem Testament beispielhaft folgende Formulierung: 
 
„Im Falle meines Todes ordne ich für meinen Nachlass die Abwicklungsvollstreckung nach § 2203 BGB 
an. Zum Testamentsvollstrecker bestelle ich XY. “

 
 
•  die Dauervollstreckung: Dabei verfügt der Erblasser in seinem Testament, dass der Testamentsvoll-

strecker die Erbmasse über einen bestimmten Zeitraum hinweg verwaltet. Nachdem der Nachlass abge-
wickelt wurde, verbleibt der Nachlass dauerhaft in der Verfügungsgewalt des Testamentsvollstreckers. 
Somit sind die Erben daran gehindert, über ihren Anteil am Nachlass zu disponieren. Die Dauervollstre-
ckung hindert die Erben während dieser Zeit daran, ihren Erbteil zu veräußern. Eine Dauertestaments-
vollstreckung wird zumeist angeordnet, wenn minderjährige oder behinderte Erben vorhanden sind. 
 
Der Erblasser kann die Dauervollstreckung entweder durch eine Zeitangabe begrenzen oder das Ende 
davon abhängig machen, dass aufseiten des Erben ein konkretes Ereignis eintritt. Beispiele: Die Kinder 
werden volljährig oder beenden eine Berufsausbildung oder ihr Studium. 
 
Soweit das Testament keine abweichende Regelung enthält, stehen den Erben aus dem Nachlass ledig-
lich solche Mittel zu, um ihren Unterhalt und bestehende Unterhaltsverpflichtungen zu finanzieren. Die 
Dauervollstreckung endet maximal 30 Jahre nachdem der Erbfall eintritt. 
 
Wollen Sie für den Fall Ihres Ablebens eine Dauervollstreckung bestimmen, so können Sie folgende 
Formulierung verwenden: 
 
„Für den Fall meines Todes ordne ich die Testamentsvollstreckung nach § 2209 BGB an. Zum Testa-
mentsvollstrecker bestelle ich XY. Er hat meinen testamentarischen Verfügungen Folge zu leisten. Nach-
dem er den Nachlass gegenüber den berechtigten Erben abgewickelt hat, soll er die Nachlassgegen-
stände für die Dauer von … Jahren nach meinem Tod verwalten und nach Ablauf dieser Frist an die 
Erben herausgeben. Für seine Tätigkeit erhält er eine jährliche Vergütung in Höhe von ...... Euro.“

Welche Arten der Testamentsvollstreckung gibt es?

Tipp: Wenn Sie eine Immobilie erben, müssen Sie die Erbschaftssteuer im Blick be-
halten. Verschiedene Faktoren, wie der Verwandtschaftsgrad, bestimmen die 

Höhe der Erbschaftssteuer.

https://www.biallo.de/recht-steuern/ratgeber/erbschaftssteuer-bei-immobilien/
https://www.biallo.de/erbschaftssteuer/
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Wann empfiehlt es sich, einen Testamentsvollstrecker zu bestimmen?

Wozu ist der Testamentsvollstrecker verpflichtet?

Die Testamentsvollstreckung dient vor allem dem Zweck, die Erben und den Nachlass vor einem 
Wertverfall und insbesondere vor verschwenderischem Aktivitäten zu schützen.

Sie empfiehlt sich überall dort, wo der Testierwille des Erblassers oder der Erblasserin von der gesetzlich 
geregelten Erbfolge abweicht. Als Gründe kommen situationsbedingt eine unübersichtliche Gemenge-
lage und schwer durchschaubare Vermögensverflechtungen sowie komplizierte Erbkonstellationen in-
nerhalb des Familienverbundes infrage. Als problematisch erweisen sich häufig spezielle Situationen bei 
Patchworkfamilien.

Eine Testamentsvollstreckung kann sinnvoll sein, bei

Primär hat ein Testamentsvollstrecker dafür zu sorgen, dass der Nachlass, wie vom Erblasser an-
geordnet, an die Erben aufgeteilt wird.

Zu den wichtigsten Pflichten des Testamentsvollstreckers gehören

•  minderjährigen und geschäftsunerfahrenen Erben

•  behinderten Erben

•  beschränkter Erbeinsetzung auf den Pflichtteil

•  Enterbung

•  den Nachlass ordnungsgemäß verwalten,

• den Nachlass sichern und in Besitz nehmen,

• ein Nachlassverzeichnis erstellen,

• einen Auseinandersetzungsplan entwickeln,

• den Nachlass unter den Erben aufteilen,

• den Erben auf Wunsch Auskunft geben,

• die Erbschaftsteuererklärung abgeben,

• Vermächtnissen

• testamentarischen Auflagen

• Teilungsanordnungen

• Unternehmensnachfolgen

• bestehende Verträge sichten,

• Forderungen einziehen,

•  offene Rechnungen bezahlen,

•  bestehende Verträge sichten und

• Dauerschuldverhältnisse wie etwa  
Versicherungs-, Miet- und Pachtverträge 
bei Bedarf kündigen.

Andrii Yalanskyi / Shutterstock.com

https://www.biallo.de/recht-steuern/news/nachlass-ihre-rechte-und-pflichten-als-erbe/
https://www.biallo.de/recht-steuern/ratgeber/wenn-kinder-erben/
https://www.biallo.de/recht-steuern/news/pflichtteil-enterben-unmoeglich/
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Was ist ein Testamentsvollstreckerzeugnis?

Die Rechte der Erben korrespondieren im Wesentlichen mit den Pflichten des Testamentsvollstreckers. 
Aus wichtigem Grund kann das Nachlassgericht einen Testamentsvollstrecker auf Antrag der Erben ent-
lassen (§ 2227 BGB). Erweist sich ein Testamentsvollstrecker als unfähig, seine Aufgaben zu erfüllen oder 
begeht er ein grobe Pflichtverletzung, so ist ein derartiger wichtiger Grund gegeben. Im Gegenzug ist 
auch der Testamentsvollstrecker jederzeit zur Kündigung berechtigt. Liegt kein wichtiger Grund für die 
Kündigung vor, sollte das aber nicht zu unpassender Zeit geschehen.

Begeht der Testamentsvollstrecker eine Pflichtverletzung zum finanziellen Nachteil der Erbengemein-
schaft, so können die Erben auch Schadenersatzansprüche gegen den Testamentsvollstrecker erheben.
Erklärt sich ein pflichtteilsberechtigter Erbe mit der Testamentsvollstreckung nicht einverstanden, so 
steht es ihm frei, diese Erbschaft auszuschlagen und statt dessen, seinen Pflichtteil zu verlangen, über 
den er unbeschränkt verfügen darf (§ 2306 BGB).

Auf Antrag erteilt das Nachlassgericht dem Testamentsvollstrecker ein Zeugnis über dessen Ernennung 
(§2368 BGB). Dieses Zeugnis legitimiert den Testamentsvollstrecker gegenüber dritten Personen und 
gibt Auskunft über seine Aufgaben und seine Rechtsposition. Darin sind aufgeführt:

• Name des  Erblassers,
• Name des  Testamentsvollstreckers,
• Art und Umfang der Aufgaben und Befugnisse des Testamentsvollstreckers,
• Beschränkungen, soweit sie von den gesetzlichen Vorgaben abweichen.

Ist der Testamentsvollstrecker durch den Erblasser in der Wahrnehmung seiner Aufgaben in irgendeiner 
Form beschränkt, ist darauf ausdrücklich im Testamentsvollstreckerzeugnis hinzuweisen (s.o.).

Endet die Tätigkeit des Testamentsvollstreckers, so tritt damit auch die Wirksamkeit des Zeugnisses
außer Kraft.

stockfour/ Shutterstock.com

Wie können sich die Erben gegen die Testamentsvollstreckung wehren?

https://www.biallo.de/recht-steuern/ratgeber/erbengemeinschaft/
https://www.biallo.de/recht-steuern/ratgeber/erbengemeinschaft/
https://www.biallo.de/recht-steuern/news/pflichtteil-enterben-unmoeglich/
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Was kostet die Testamentsvollstreckung?

Wann endet die Tätigkeit des Testamentsvollstreckers?

Nach dem Gesetz kann der Testamentsvollstrecker eine angemessene Vergütung verlangen, 
sofern der Erblasser darüber nichts anderes bestimmt hat (§ 2221 BGB). Die Vergütung des Testa-
mentsvollstreckers bestimmt sich zum einen nach Art und Umfang sowie Dauer seiner Tätigkeiten 
und hängt zum anderen von der Komplexität und dem Schwierigkeitsgrad seiner Aufgaben ab.

Wie hoch die Grundvergütung ausfällt, richtet sich im Wesentlichen nach dem Bruttowert des 
Nachlasses im Zeitpunkt des Todesfalls. Für den Grundbetrag einer angemessenen Vergütung 
gelten folgende Richtwerte des Deutschen Notarvereins:

Die Testamentsvollstreckung endet in aller Regel mit dem Zeitpunkt, in dem die übertragenen 
Aufgaben erfüllt sind, sowie mit dem Tod des Amtsträgers.
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Bruttowert des  
Nachlasses in Euro

Vergütung in % des   
Nachlasswertes*

bis 250.000 4

bis 500.000 3

bis 2.500.000 2,5

bis 5.000.000 2

über 5.000.000 1,5

*jedoch mindestens der höchste Betrag der Vorstufe.

Je nach Tätigkeitsumfang des Testamentsvollstreckers können Zuschläge zum Vergütungs-
grundbetrag anfallen. Die Vergütungskosten gehen zu Lasten des Nachlasses.

https://www.biallo.de/soziales/ratgeber/checkliste-todesfall/
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https://www.biallo.de/newsletters/
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Ist ein Erbe unbekannt oder kann nicht ermittelt werden, tritt der Nachlasspfleger auf den Plan. 
Denn bei einer Vakanz mutmaßlicher Erben besteht das Risiko, dass beispielsweise unberech-
tigte Dritte den Nachlass „plündern“ oder Vermögenswerte in ihrem Bestand gefährdet sind.
Das geltende Recht verpflichtet das Nachlassgericht in diesen Fällen, den Nachlass zu sichern 
(§ 1960 BGB). Besteht der Nachlass überwiegend aus positivem Vermögen, setzt das Gericht 
einen Nachlasspfleger ein, der das Nachlassvermögen in der Zeit bis zur Annahme des Erbes 
schützen soll.

Das Nachlassgericht ordnet in diesem Fall an, dass der Pfleger den Nachlass sichtet und ein 
Nachlassverzeichnis erstellt. Der Nachlasspfleger tritt als gesetzlicher Vertreter unbekannter 
Erben auf. Der Nachlasspfleger wird ebenfalls aktiv, wenn ein Nachlassgläubiger Ansprüche 
gegenüber dem Nachlass geltend macht.

Ein „klassischer“ Fall der Nachlasssicherung liegt auch dann vor, wenn ein berechtigter Erbe im 
Zeitpunkt des Erbfalls gezeugt, jedoch noch nicht geboren war. Bis zu dessen Geburt über-
nimmt der Nachlasspfleger die Rolle des gesetzlichen Vertreters (§§ 1912, 1913 BGB).

Gegen den Beschluss einer bestimmten Person als Nachlasspfleger oder zu dessen Vergütung 
können die Erben beim Nachlassgericht das Rechtsmittel der Beschwerde einlegen.

Was ist eine Nachlasspflegschaft?

Nachlasspflegschaft und Nachlassverwaltung

Die Nachlasspflegschaft
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Ein Nachlasspfleger kümmert sich um den Nachlass in den Fällen, in denen die Erben unbekannt sind oder 
sich bisher nicht dazu entschieden haben, die Erbschaft anzunehmen beziehungsweise auszuschlagen.

Liegt beim Tod eines Menschen kein Testament vor und sind die nächsten Verwandten wie zum Beispiel 
der Ehegatte oder die Kinder nicht bekannt, setzt das Nachlassgericht einen Nachlasspfleger ein (§ 1960 
Abs.2 BGB). Dessen Aufgabe ist es, nachzuforschen, ob andere gesetzliche Erben existieren.

Zur Auseinandersetzung des Nachlasses ist der Nachlasspfleger hingegen nicht befugt, da dies nicht zu 
seinen Aufgaben gehört.

Ein weiterer Grund für die Bestellung eines Nachlasspflegers ist der Antrag eines Gläubigers des Erblas-
sers. Hatte der Erblasser Schulden, werden auch diese dem Erbvermögen zugerechnet. Deshalb schützt 
der Nachlasspfleger nicht nur die Interessen der Erben, sondern auch die der Gläubiger.

Zu den wichtigen Pflichten des Nachlasspflegers gehören:

• Den Nachlass in Besitz nehmen und verwalten,

• Nachlassverzeichnis erstellen und dem Nachlassgericht vorlegen,

• Rechenschaft über den Stand seiner Verwaltungstätigkeit vor dem Nachlassgericht mindestens  
einmal jährlich ablegen.

• Auskunft geben und Rechnung legen gegenüber den Erben,

• Zahlung der Erbschaftsteuer sowie rückständiger Steuerschulden,

• Nachlassinsolvenzverfahren einleiten, wenn der Nachlass zahlungsunfähig oder überschuldet ist,

• Herausgabe des Nachlasses an die Erben nach Beendigung der Nachlasspflegschaft.

Gegenüber den Erben haftet der Nachlasspfleger für schuldhaft verursachte Schäden.

Ist der Nachlasspfleger bei seiner Suche nach unbekannten oder zuvor nicht ermittelbaren Erben erfolg-
reich und ist eine Vermögensfürsorge nicht mehr erforderlich, endet seine Tätigkeit. Seine Bestellung 
erlischt ebenfalls, wenn ein Insolvenzverfahren über das Nachlassvermögen eröffnet wird.

Nach dem Gesetz steht dem Nachlassverwalter eine angemessene Vergütung zu (§ 1987 BGB).

Der Nachlasspfleger rechnet seine Vergütung auf der Basis seines Zeitaufwands ab. Bei professionellen 
Pflegern wie etwa Anwälten erfolgt die Vergütung in der Regel nach Tagessätzen, in Anlehnung an die 
Gebührenordnungen für die jeweilige Berufsgruppe. Ferner steht dem Nachlasspfleger Ersatz seiner Auf-
wendungen zum Beispiel für Porto und Fotokopien zu.

Die Höhe der Vergütung setzt das Nachlassgericht fest. Die Vergütung wird aus Mitteln des Nachlasses 
bestritten.

Welche Aufgaben nimmt der Nachlasspfleger wahr?

Wie lange dauert die Nachlasspflegschaft?

Wie wird die Tätigkeit des Nachlasspflegers vergütet?
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Die Nachlassverwaltung stellt eine besondere Form der Nachlasspflegschaft dar. Sie verfolgt den 
Zweck, die Gläubiger des Nachlasses zu befriedigen. Die Nachlassverwaltung dient in erster Linie 
dazu, die Nachlassschulden zu begleichen. Insoweit handelt es sich um eine Maßnahme des Gläubi-
gerschutzes. Die Nachlassverwaltung ist erst nach der Annahme des Erbes möglich.

Die Nachlasspflegschaft bezweckt ausschließlich die Ermittlung unbekannter Erben sowie die Siche-
rung, Erhaltung und Verwaltung des Nachlasses. Sie dient der Wahrung der Interessen der nicht oder 
nicht sicher bekannten Erben.

Im Unterschied zur Nachlasspflegschaft sind die Erben bei der Nachlassverwaltung bekannt. Gründe 
für die Bestellung eine Nachlassverwalters können unklare Vermögensstrukturen des Nachlasses sein, 
die seitens der Erben nicht zu überblicken sind.

Zu Beginn seiner Tätigkeit hat der Nachlassverwalter den Nachlass zunächst zu sichten, zu verwalten 
und die Nachlassverbindlichkeiten zu begleichen. Nachdem die Nachlassverwaltung angeordnet 
wurde, verlieren die Erben das Recht, über den Nachlass zu verfügen. Sind sämtliche Verbindlichkei-
ten sowie die Kosten der Nachlassverwaltung getilgt, hat der Verwalter den Nachlass an die Erben zu 
übergeben.

Wer erbt, der übernimmt damit nicht nur die positiven Vermögenswerte, sondern auch die Nachlass-
schulden. Daher liegt nahe, dass die Erben ihre persönliche Haftung für bestehende Verbindlichkeiten 
möglichst vermeiden wollen. Sie werden vermutlich zunächst abwarten wollen, wie das Nachlassver-
mögen unter dem Strich zu bewerten ist.

Durch die Nachlassverwaltung werden Nachlass- und Privatvermögen voneinander getrennt. Danach 
ist es den Nachlassgläubigern verwehrt, auf das persönliche Vermögen der Erben zuzugreifen. Denn 
die Erben haften für Nachlassschulden nur mit dem tatsächlich vorhandenen Nachlassvermögen. Die 
privaten Vermögenswerte der Erben bleiben hingegen außen vor.

Was ist die Nachlassverwaltung?

Wodurch unterscheiden sich Nachlasspflegschaft und Nachlassverwaltung?

Was bewirkt die Nachlassverwaltung?

Sonderfall: Nachlassschulden

Die Nachlassverwaltung
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Der Nachlassverwalter wird durch das Nachlassgericht bestellt. Zuständig ist das Gericht, in dessen 
Bezirk der Erblasser im Todeszeitpunkt seinen amtlichen Wohnsitz hatte. Die Nachlassverwaltung wird 
aufgrund eines formlosen Antrags angeordnet (§ 1981 BGB). Allerdings sollte der Antrag möglichst 
begründet sein. Es genügt jedoch, wenn darin erklärt wird, dass sich der Nachlass als unübersichtlich 
darstellt.

Antragsteller können 

• der Erbe,
• der Testamentsvollstrecker,
• der Nachlasspfleger oder
• die Nachlassgläubiger
 
sein.

Handelt es sich nicht um einzelne Erben, sondern um eine Erbengemeinschaft, so müssen alle Erben 
zusammen den Antrag stellen, bereits bevor der Nachlass aufgeteilt wurde. Die Nachlassverwaltung 
wird durch das Gericht allerdings nur dann angeordnet, wenn das Vermögen ausreicht, um die Kosten 
des Nachlassverwalters zu decken.

Wer bestellt den Nachlassverwalter?
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Ihr Geld verdient mehr.
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Der „Ratgeber der Woche“ ist ein Service der Verbraucher-Redaktion Biallo & Team GmbH, 
Bahnhofstraße 25, 86938 Schondorf. 
Sie können uns erreichen unter redaktion@biallo.de oder per Telefon: 08192/93379-0. 
Weitere Informationen  unter www.biallo.de 
Es ist uns jedoch gesetzlich untersagt, individuell fachlich zu beraten.
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